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Vorwort zur neunten Auflage

Die neunte Auflage der Kurzanleitung bringt die Literaturangaben auf den 
jüngsten Stand. Damit ist den Studierenden (in Augsburg ungefähr jeweils die 
Hälfte eines Jahrgangs) und Doktoranden, die das römische Recht und sein 
Fortleben im modernen Recht näher kennenlernen wollen, der Zugang 
wiedcreröffnet, nachdem die Vorauflage vergriffen war.

Für die Druckvorbereitung danke ich meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin 
Xenia Odinzow., meinem früheren wissenschaftlichen Mitarbeiter M ichael Malier 
sowie meinen studentischen Hilfskräften Maik Malinowskyy Simon Wagenmann 
und Veronika Wimmer.

Augsburg, im November 2018
Christoph Becker

Vorwort zur dritten Auflage

Die zw’eite /Xuflage der Kurzanleitung ist in kurzer Zeit aufgebraucht. Ich habe 
das zum Anlaß für eine neuerliche Aktualisierung genommen. Für das 
Herstellen der Satzfassung danke ich den Herren Rechtsreferendar 'Norbert 
Renfile und stud. iur. Paul Fischer.

Augsburg, im November 2008
Christoph Becker
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Vorwort zur zweiten Auflage

Die Kurzanleitung fand erfreulichen Zuspruch. Ihre erste Auflage ist vergrif­
fen. Dies gab Gelegenheit zur Überarbeitung und Aktualisierung. Der Verfas­
ser würde sich freuen, wenn die Studierenden die Schrift auch weiterhin her­
anzögen, um sich Zugang zur historischen Rechtsvergleichung zu verschaffen. 
Ihre Augsburger Kommilitoninnen und Kommilitonen tun dies, wenn sie sich 
auf ihr Seminar zur Universitätsprüfung vorbereiten. Sie legen damit zugleich 
einen Grundstein dafür, später im Beruf die allgegenwärtigen Anforderungen 
zu meistern, sich in ihnen zunächst unbekannten Rechtsgebieten heimischen 
wie auswärtigen Rechts mit geübtem Systemverständnis alsbald 
zurechtzufinden.

Für die Durchsicht meiner Überarbeitung und die zXufbereitung zum Druck­
satz danke ich Herrn Assessor Markus Scho/^

Augsburg, im Oktober 2007
Christoph Becker

Vorwort zur ersten Auflage

Die kleine Darstellung zur Quellenexegese im Römischen Recht will den 
Studierenden Hilfe beim Zugang zu den alten Rechtstexten geben. Sie ist aus 
meinen Lehrveranstaltungen entstanden, in denen die Studierenden mit mir 
zusammen dem rechtlichen Gedankengut vergangener, aber nicht bedeu­
tungslos gewordener Zeiten nachzuspüren suchen.

Für die Aufbereitung des Textes zum Druck danke ich Frau Waltraud Schneider.

Augsburg, im Juli 2003
Christoph Becker
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1

A. Vergleichende Betrachtung römischer Rechtsquellen

I. Wozu Quellenexegese zum römischen Recht?

Nach der zum 1. Januar 2002 ins Haus gefallenen „Modernisierung” des 
deutschen Schuldrechts und angesichts zunehmender Beeinflussung durch das 
Recht der Europäischen Union erscheint die Beschäftigung mit der Frage 
reizvoll, ob Strukturen des römischen Rechts und insbesondere diejenigen des 
Obligationcnrechts sich noch immer im geltenden bürgerlichen Recht 
abbildcn. Sie tun es in der Tat. Die römischen Juristen könnten, wenn sie denn 
noch lebten, mit dem Stolz des Vordenkers darauf verweisen, daß ihr antikes 
Gedankengut sowohl in seiner Systematik als auch in zahlreichen Details dem 
Publikum gegenüber noch heute von reformeifrigen nationalen Gesetzgebern 
als „modern” (anstatt als zeitlos) ausgegeben werden können. Dieser Befund 
beruhigt insofern, als man nicht allzu große neuerliche Umstellung wird 
befürchten müssen, wenn die allenthalben entdeckte Besinnung auf das seit 
dem Mittelalter aus römischem Recht (und aus dem seinerseits im römischen 
Recht gründenden kanonischen Recht) erwachsene ins commune' ein neues 
gemeineuropäisches Zivilrecht hervorbringen wird2.

1 Einführend zur Entwicklung des ins commune Hans Schlosser, Neuere Europäische
Rcchtsgeschichte, München, 2012, Kapitel 3 ff. (S. 56 ff.).

3 Über Fortwirken des gemeinen Rechts in Wiederherstellung europäischer Rcchtscin- 
heit lies Helmut Coing, Von Bologna bis Brüssel, Bergisch Gladbach, 1989; Hein Köt^ 
Europäisches Vertragsrecht, Band I, Tübingen, 1996; Rolj'Knütel, lus commune und 
Römisches Recht vor Gerichten der Europäischen Union, JuS 1996,768 ff; Klaus Luig, 
The History of Roman Private Law and the Unification of European Law, ZEuP 
1997, 405 ff; LHippo Ranieri, Europäisches Obligationenrccht, W'ien, 1999; 'Tilman 
Rspgen, Europäisierung des Privatrechts durch Wiederbelebung des ius commune?, in: 
Jahrbuch Junger Zivilrcchtswissenschaftlcr 1997, Stuttgart, 1998, S. 9 ff; Reinhard 
Zimmermann, The Law of Obligations, Cape Town, 1992; Zimmermann, Roman Law, 
Contemporary Law, European Law, Oxford, 2001. Bestandsaufnahmen zu den in 
Europa herrschenden nationalen Regeln des Vertragsrechts mit ihren Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten: Hein Köt^ Europäisches Vertragsrecht, Band I, Tübingen, 
1996; Ole Lando/Hugh Beale (Hrsg.), The Commission of European Contract Jjaw, 
Principles of European Contract Law. Parts I and II, The Haguc/London/ Boston, 
2000; Ole Lando/Eric Clive/A.ndré Prüm( Reinhard Zimmermann (Hrsg.), The Commission 
of European Contract Law, Principles of European Contract Law. Part III, The 
Hague/I.ondon/New York, 2003; Christian von Bar/ Reinhard Zimmermann (Übersetzer), 
Kommission für Europäisches Privatrecht, Grundregeln des Europäischen 
Vertragsrechts, Teile I und II, München, 2002; Teil III, München, 2005; Christian von
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II. Aufbau einer Quellenexegese

Im Anschluß an diese allgemeine Darstellung findet der Leser als ein Beispiel 
eine kurze Exegese zu Digestenstellen, welche sich die Einteilung der Schuld- 
verhältnisse zum Thema machen (unten zu B.). Es handelt sich, da die Quelle 
tatsächlich in den Digesten Justinians liegt, im engeren Sinne um eine „Diges- 
tenexegese“. Häufig wird der Begriff der „Digestenexegese“ — pa rs p ro  toto — 
auch in einem weiteren, mehr auf die Methode, als auf den Gegenstand zie­
lenden Sinne benutzt. Er bezeichnet dann jegliche Quellcnexegese zum rö­
mischen Recht, obwohl vielleicht keine Digestenstelle zugrunde liegt, sondern 
eine Stelle aus dem Codex lustinianus oder aus den Institutionen des Gaius, aus 
einem römischen Vertrag oder gar aus den Zwölftafeln.

Die Darstellung wird nach Wiedergabe des Quellentextes folgenden Gang 
nehmen:

1. Textidentifikation. Das ist erste Annäherung an die Quelle. Sie geschieht 
insbesondere durch Befassung mit der sogenannten Inskription, mithin durch 
Entschlüsselung der den Textauszügen in Digesten und Codex Justinians 
vorangestellten Herkunfrsnachweise nach Art und Urheber. Hierzu gehört ein 
knapper Hinweis auf den geschichtlichen Zusammenhang der Quelle.

2. Texterfassung. Das heißt Übertragung des lateinischen Textes in die 
deutsche Sprache. Diese Texterfassung könnte auch, und dies ist sogar die 
häufigere Handhabung, vor die Textidentifikation treten . Da aber treffsichere 
Übersetzung voraussetzt, daß man sich bereits Rechenschaft von der Herkunft 
des Textes verschaffte, erscheint es nützlich, die Identifikation zuerst zu 
meistem. Umgekehrt kann man natürlich ebensogut sagen, daß die 
Identifikation einem Leser erst aus der geleisteten Übersetzungsarbeit möglich 
ist; das betrifft aber weniger den für die Exegese typischen Fall eines der

3

Bar/Eric Clive/Hans Schulte-Nölke (Hrsg.), Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, 
Munich, 2009; Christian von Bar/ Eric Clive (Hrsg.), Principles, Definitions and Model 
Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full 
Edition, 6 Bände, Munich, 2009.

3 So bei Friedrich Ebel/ GeorgThielmann/ Susanne Hähnchen, Rechtsgcschichte, 5. Aufl., 
Heidelberg, 2016, § 1.V.3 (Rn. 30 f£); Karl-Hein^ Schindler, Der rechtsgeschichtliche 
Grundlagcnschein und die Digestcnexegcse, JuS 1990, 386, 388; Karihein  ̂Muschekr, 
Römischrechtliche Exegese -  Geschäftsführung ohne Auftrag, JuS 1988, 627; Okko 
Behrends, RÖmischrcchtliche Exegese—Das deliktische Haftungssystem der lex Aquilia, 
JuS 1985, 878.
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Fachwelt schon bekannten Quellentextes als vielmehr den — für die Exegese 
ungewöhnlichen — Fall, daß eine neue Entdeckung gemacht wurde und man 
nun an der Fors chungs grenze steht.

3. Interpretation. Das ist die inhaltliche Erschließung der Quelle. Der Bear­
beiter versucht eine Annäherung an die Aussagen der Fragmente und Andeu­
tung mutmaßlicher Zusammenhänge. Der Interpret stellt Fragen an den Text, 
oder anders ausgedrückt stellt der Bearbeiter sich Fragen zu dem, was der Text 
leistet. Der Bearbeiter stellt dabei die Grenzen der Aussagekraft des Textes 
heraus. Er sagt also auch, welche Fragen der Text nicht mehr oder zumindest 
nicht klar beantwortet. Ausgehend von der Textidentifikation wird der 
Bearbeiter oft zunächst nach dem Grundanliegen des Textes fragen; wichtige 
Größen hierbei sind Adressatenkreis, Hauptthema und Abstraktionshöhe. Der 
Betrachter führt dann die im Text aufgeworfenen Fragen vor. Dabei erwägt er, 
die Reihung der Worte und Gedanken des Textes zumeist aufgeben müssend, 
ob sich Einzclprobleme und Beispiele in einen Systemzusammenhang bringen 
lassen. Zumindest bemüht er sich um Hypothesen für weitere Forschungen, 
welche man anstrengen müßte, wenn, was bei der Aufsichtsarbeit nicht der Fall 
ist, zusätzliche Quellen zur Hand wären. In einer Hausarbeit wird der 
Bearbeiter diese selbstgefundenen Suchaufträge sogar ein Stück weit zu 
verfolgen haben, ohne daß er indessen unanzweifelbare Gewißheit zu schaffen 
hätte.

4. Gegenüberstellung des heute geltenden bürgerlichen oder öffent­
lichen Rechts. Das ist historische Rechtsvergleichung. Sie beschränkt sich 
meistens auf eine einzelne Rechtsordnung, und zwar regelmäßig auf die aus der 
Sicht des Verfassers heimische. In dieser Anleitung ist dies, wie zumeist bei 
ähnlichen Veranstaltungen an den Universitäten in Deutschland, das deutsche 
bürgerliche Recht. Vergleichsmaterial kann aber auch das deutsche Strafrecht 
oder das sonstige deutsche öffentliche Recht bieten. Hinzu treten etwaige 
Regelungen des europäischen Rechts. Zusätzlich gegenwärtiges ausländisches 
Recht hcranzuzichen ward ohne besondere Aufforderung in der 
Aufgabenstellung nicht erwartet. Da das Vergleichsmaterial der Gegenwart 
dem Bearbeiter vertraut ist, wird er genauere Antworten auch zu solchen 
Fragen geben, die er in der Betrachtung der Quelle offenlasscn mußte. Die 
vergleichende Betrachtung offenbart dem Leser nicht allein mutmaßliche 
Entwicklungsgänge der Vergangenheit, sondern fördert auch die notgedrungen 
nicht authentische, nicht wirklich zeitgenössische Sichtweise zu Begriffen, 
Systemen und Geschehnissen in der Herkunftszeit der Quelle zutage, welche 
der heutige Verfasser bei der Interpretation der Quelle hatte.
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III. Aufsichtsarbeit oder Hausarbeit?

Die soeben aufgezählten vier Schritte bilden den Kern der Exegese (ähnlich 
wie sich das juristische Gutachten in vier Schritten [Prüfungsansatz, Entfaltung 
der Voraussetzungen, Subsumtion, Ergebnis] aufbaut). Sie entsprechen einer 
seit langem herrschenden Gepflogenheit der Auseinandersetzung mit alten 
Rechtsquellen unter rechtsvergleichender Zielrichtung. Auf sie beschränkt sich 
eine universitäre Aufsichtsarbeit. In einer Hausarbeit tritt noch der für 
wissenschaftliche Ausarbeitungen übliche Rahmen hinzu4. Die Abfolge kann 
dann folgendermaßen aussehen:

4 Siehe zum Beispiel Fnt^ Sturm, Die Digestenexegese, in: Hans Schlosser/Fnts  ̂Sturm/ 
Hermann Weber, Die rechtsgeschichtliche Exegese, 2. Auf!., München, 1993, S. 1 ff.

5 Auch wer nur die modernen Standardausgaben der justinianischen Gesetzgebung 
und eine aktuelle Fassung des Bürgerlichen Gesetzbuches verwendet, ist nicht 
gehindert, ein Quellenverzeichnis anzulegen.

6 Die hier vorgeschlagene Abfolge deckt sich nicht ganz mit der zuvor zitierten An!ei 
tung von Sturm, in: Schlosserj Sturm/  Weber, S. 3.

1. Deckblatt,

2. Gliederung,

3. Wiedergabe der zu untersuchenden Stelle,

4. Literaturverzeichnis, bei Benutzung weiterer Quellen, über Justinians corpus 
iuris civilis und das Bürgerliche Gesetzbuch auf jüngstem Stand hinausgehend, 
ergänzt um ein Quellenverzeichnis5,

5. AbkürzungsVerzeichnis (oder Verweis auf ein publiziertes Abkürzungs­
verzeichnis),

6. Identifikation des Textes,

7. Übersetzung,

8. Interpretation,

9. Vergleich mit dem geltenden Recht.

Diese Reihenfolge ist nicht die einzig denkbare6. So lassen sich etwa die Ver­
zeichnisse ebensowohl am Schluß unterbringen. Im Übrigen unterscheidet sich 
die Hausarbeit von der Aufsichtsarbeit wie immer dadurch, daß der Verfasser
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sie mit einem Fußnotenapparat aus stattet. Der Verfasser einer Aufsichtsarbeit 
kann das selbstverständlich nicht leisten, weil er, von dem Qucllentext selbst 
und der modernen Gesetzestextausgabe abgesehen, keine Editionen und keine 
weiterführende Literatur zur Hand hat. Soweit der Leser beim nachstehenden 
Beispiel, das sich als Beispiel für eine Klausur versteht, demzuwider Fußnoten 
antrifft, dienen sie ledigHch der Anregung zu weiterem Studium.

IV. Konkrete Fragen in der Aufgabenstellung?

Da die Auseinandersetzung mit dem Quellentext ein festes Gerüst hat, könnte 
ein Aufgabensteller sich eigentlich damit begnügen, auf dem Aufgabenblatt 
allein den Quellentext wiederzugeben, ohne daß er dazu sagte, was er vom 
Bearbeiter verlange. Tatsächlich allerdings ist es in den letzten Jahrzehnten 
üblich geworden, sich mit detaillierten Fragen an den Bearbeiter zu wenden. 
Diese Fragen stellen nichts anderes dar als Elemente aus dem geschilderten 
Gerüst. Die Verwendung einzelner Fragen bietet dem Aufgabensteller den 
Vorteil, Schwerpunkte zu bestimmen. Auch kann in ihnen die 
Aufgabenstellung um Gesichtspunkte angereichert werden, welche sich aus der 
Exegese des Quellentextes an sich nicht sogleich ergäben. So kommt es nicht 
selten vor, daß als T eil einer bestimmten Frage zum Vergleich weitere Quellen 
aus anderen Zeiten hinzugenommen werden.

Im Grundsatz aber darf man sich nach wie vor nicht überrascht fühlen, 
wenn einmal das Aufgabenblatt lediglich vermerken sollte: „Es ist eine Exegese 
anzufertigen.” Häufig beschreitet der Aufgaben steiler einen Mittelweg, indem 
er fordert, daß der Bearbeiter eine exegetische Auseinandersetzung unter 
Hervorhebung bestimmter Gesichtspunkte leiste. Ähnlich ist es, wenn verlangt 
wird, die vorgelegtcn Texte unter besonderer Beachtung aufgezählter Punkte 
zu analysieren und zu interpretieren sowie dazu den Vergleich mit dem 
geltenden Recht herzustellen.

Schließlich ist zu bemerken, daß Aufgabenstellungen häufig geworden sind, 
in denen (mit oder ohne Auffächerung von Teilgesichtspunkten des 
rechtlichen Problemfeldes in Einzelfragen) die Schritte „Interpretation“ und 
„Vergleich mit geltendem Recht“ ineinander verschränkt werden. Gelegentlich 
wird sogar die Textidentifikation in eine kombinierte Fragestellung ein- 
bezogen. Dem Bearbeiter steht es hier aber selbstverständlich frei, die Frage­
stellung aufzuglicdern und die Bearbeitungsschritte voneinander zu trennen. 
Die Trennung empfiehlt sich vor allem dann, wenn die einzelnen inhaltlichen 
Gesichtspunkte im römischen Recht einerseits und im heute geltenden Recht 
andererseits in stark unterschiedlichen Zusammenhängen stehen.



6 A .  Vergleichende Befrachtung römischer R ich isq ite lkn

V. Ubersetzungshilfe

Eine wichtige Hilfestellung zur Texterschließung ist ebenfalls üblich geworden: 
Der Bearbeiter wird zu dem lateinischen (und in manchen Fällen altgrie­
chischen) Text jedenfalls in der Aufsichtsarbeit stets einen ÜbersetzungsVor­
schlag des Aufgabenstellers vorfinden. Entsprechendes gilt für weitere Text­
auszüge (bald aus dem römischen Recht, bald aus älteren Rechten, bald aus 
jüngeren Rechten), die der Aufgabensteller in die Fragen einflicht. Dies dient 
der Erleichterung des Zugangs zum Quellentext und gewinnt Zeit für die 
inhaltliche Betrachtung. Auf diese Weise kann die Auseinandersetzung mit der 
Quelle auch von Bearbeitern geleistet werden, die der fremden Sprache nicht 
mächtig sind. Freilich birgt jede Übersetzung schon Probleme der In­
terpretation in sich und greift damit der inhaltlichen Auseinandersetzung ein 
wenig vor. Eine vom Aufgabensteller mitgegebene Übersetzung aus eigener 
oder fremder Feder bindet deshalb den Bearbeiter nicht (es sei denn, der 
Aufgabensteller hätte ausdrücklich Verbindlichkeit vermerkt). Dem Bearbeiter 
wird es indessen nicht unlieb sein, durch einen vom Aufgaben steiler selbst 
gefertigten Übersetzungs vor schlag etwas über das Verständnis des Aufgaben­
stellers von der Bedeutung des Textes zu erfahren oder im Falle der Beigabe 
einer fremden Übersetzung zumindest erkennen zu können, welches Text­
verständnis der Aufgaben steiler als geläufig ansieht.

In der I lausarbeit kann es freilich vorkommen, daß die Quelle allein in der 
Originalsprache angegeben ist. Der Aufgabensteller erwartet dann, daß der 
Bearbeiter mit Hilfe leicht zugänglicher gedruckter Übersetzungen selbst die 
Texterschließung vornimmt. Wenn eine Übersetzung indessen nur schwer 
zugänglich ist oder überhaupt nicht publiziert vorliegt, wird der Aufgaben­
steller wie bei der Klausur gewiß einen Übersetzungsvorschlag beigeben.
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B. Beispiel für eine Exegese:
Fragmente aus dem 44. Buch der Digesten

Die beispielhaft zu betrachtenden Fragmente7 lauten: 

7 Zugrundegelegt ist die üblicherweise benutzte kleine Ausgabe des corpus iuris cmlis von 
Paul KAgi-rund Theodor Mommsen (Corpus iuris civilis, Volumen primum: Institutioncs, 
Rccognovit Paulus Krueger. Digesta, Recognovit Theodorus Mommsen, Retractavit Paulus 
Krueger, 21. Auf!., Dublin/Zürich, 1970, fortlaufend nachgedruckt).

(Überschrift zu Digesta, líber 44 titulus 7)
DE OBLIGATIONIBUS ET ACTIONIBUS

(Digesta 44.7.l.principium bis 44.7.1.2)
GAIUS libro secundo aureorum: (pr) Obligationes aut ex contractu nascuntur 
aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris. (1) Obli­
gationes ex contractu aut re contrahuntur aut verbis aut consensu. (2) Re 
contrahitur obligatio mutui datione; mutui autem datio consistir in his rebus, 
quae pondere numero mensurave constant, veluti vino oleo frumento pecunia 
numerata, quae res in hoc damns, ut fiant accipientis, postea alias recepturi 
eiusdem generis et qualitatis.

(Digesta 44.7.1.7)
Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione et responsu, cum quid dari fierive 
nobis stipulemur.

(Digesta 44.7.2)
Idem (also wiederum: GAIUS) libro tertio institutionum: (pr) Consensu fiunt 
obligationes in emptionibus venditionibus, locationibus conductionibus, so- 
cictatibus, mandatis. (1) Ideo autem istis modis consensu dicimus Obligationen! 
contrahi, quia ñeque verborum ñeque scripturae ulla proprietas desideratur, sed 
sufficit eos, qui negotia gerunt, consentiré. (2) Unde inter absentes quoque taha 
negotia contrahuntur, veluti per epistulam vel per nuntium. (3) Item in his 
contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo 
pracstare oportet.

(Digesta 44.7.4)
GAIUS libro tertio aureorum: Ex maleficio nascuntur obligationes, veluti ex 
furto, ex damno, ex rapiña, ex iniuria; quae omnia unius generis sunt: nam hae 
re tantum consistunt, id est ipso maleficio, cum alioquin ex contractu 
obligationes non tantum re consistant, sed etiam verbis et consensu.
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I. Identifikation der Texte

Entnommen sind die Texte den Digesten, auch Pandekten genannt8. Dort sind 
sie mit Auszügen aus über 200 juristischen Werken von 38 Autoren mit 
insgesamt beinahe 2,000 Abhandlungen zu einer Kompilation verbunden. 
Diese Zusammenstellung publizierte der oströmische Kaiser Justinian am 16. 
Dezember des Jahres 533 n. Chr. als Gesetz.9 Sie ist das Hauptstück seiner 
Kodifikation, für die seit dem Mittelalter die Bezeichnung corpas inris civilis (im 
Unterschied zum corpas iuris canonici) gebräuchlich wurde und die das Rechrs- 
leben Europas bis auf den heutigen Tag bestimmt.

8 Zu Entstehung und Überlieferung der Digesten siehe Jens Peter Meincke, Die Horentina, J uS 
1990, 513 ff.

9 Siehe zur Konzeption der Digesten Justinians Konstitution „Deo auctore” vom 15. 
Dezember 530 (Codex lustinianus 1.17.1), zur Ausarbeitung und Publikation der Digesten 
Justinians Konstitution „Tanta” vom 16. Dezember 533 (C. 1.17.2).
Zu seiner Person Wolfgang Kunkel, Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung, 
2. Aufl. Graz/Wien/Köln, 1967, Nachdruck Köln/Weimar/Wien, 2001, S. 186 ff.

11 Der teils griechisch, teils lateinisch aufgesetzte iudex anctonem in der Ausgabe Krü­
ger/Mommsen auf S. 25 ff. Zuordnung aller ausgewerteten Werke zu ihrer Verwendung in 
den Digesten durch KrügerasriS. 932 ff. und 950 ff.

12 Institutionum libri quattuor iudex auctomm griechisch als: instiMon biblia tessara) Also 
„Vier Bücher Einweisungen”. Zu dem Werk Hein L  W. Nelson/Martin Datid, 
Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai institutiones, leiden, 1981; Ulrich Marthe 
(Herausgeber), Gaius. Institutiones. Die Institutionen des Gaius. Herausgegeben, übersetzt 
und kommentiert, 2. AufL, Darmstadt, 2010, S. 11 ff.; laeopold Die Quellen des 
römischen Rechts, Wien, 1953, S. 506 ff. Große Teile des Dhrbuches entdeckte Barthold 
GeorgNiebahrzxs Anfang des 19. Jahrhunderts in Verona wieder. Der Text ist in Verbindung 
mit weiteren Funden nahezu vollständig rekonstruiert. Eine häufig benutzte Ausgabe ist: 
Martin David (Herausgeber), Gai institutiones, Leiden, 1964. Übertragungen ins Deutsche 
zum Beispiel von Ueselot l bichthausen, in: Ueselot Uuchthansen/Gottfried / lärtel. Römisches 
Recht. Ausgewählt, aus dem Lateinischen übersetzt, eingeleitet und kommentiert, 4. Aufl., 
Berlin/Weimar, 1991, S. 9 ff.; Ulrich Marthe (wie zuvor angegeben). Das Zitat D.44.7.2 
entspricht ungefähr Gaias, Institutiones, 3.135 bis 3.137.

13 Rerum cottidianarum sive aureorum Ebri septem (im iudex auctonim griechisch als: aareon 
biblia hepta). Also „Sieben Bücher über tägliche Dinge (über Themen, mir denen man sich

Die Inskriptionen weisen die Auszüge als von dem klassischen Juristen 
Gaiusw , tätig in der Mitte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, stammend 
aus. Gaius erscheint in der zu den Digesten geführten Liste zitierter Autoren11 
an zwanzigster Stelle. Er ist dort mit 13 Werken vertreten. Die hier zitierten 
Stellen stammen aus seinem Anfangerlehrbuch „Instituciones” 12 und aus 
seinem weiteren Elementar-Lehrbuch „Aurea” 13.
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Die gaianischen Institutionen waren Vorbild für das von Justinian im 
November 533 erlassene amtliche Lehrbuch Instilutiones. Über redaktionelle 
Eingriffe in die ursprünglichen Texte, sogenannte Interpolationen, welche 
Justinians Bearbeiterstab sich bei Zusammenstellung der Digesten erlaubte, 
sind ohne weitere Hilfsmittel keine Ausführungen zu machen.

II. Erfassen der Texte

(Überschrift zu D.44.7)
Über Schuldverhältnisse und Klagansprüche

(D.44.7. l.pr bis D.44.7.1.2)
GAIUS im zweiten Buch „Goldenes”: (pr) Schuldverhältnisse (Verbindlichkei­
ten) entstehen entweder aus Vertrag oder aus Delikt (Missetat) oder nach 
gewissem eigenartigen Recht aus verschiedenen Tatbeständen (Ausbildungen 
von Gründen). (1) Schuldverhältnisse aus Vertrag werden entweder durch 
Vorfall (Vorgang, Tätigkeit, Ding, Angelegenheit, Handhabung: res) eingegan­
gen oder durch Worte oder durch Einverständnis. (2) Durch Vorfall wird das 
Schuldverhäknis bei einer Darlehensvergabe eingegangen; die Darlehens- 
vcrgabc aber gibt cs bei den Dingen, die nach Gewicht, Anzahl oder Maß 
feststehen, wie etwa bei Wein, Öl, Getreide, abgezähltem Geld; welche Dinge 
wir dazu weggeben, daß sic dem Übernehmer zu eigen werden und wir später 
andere von derselben Gattung und Beschaffenheit zurückerwerben.

(D.44.7.1.7)
Durch Worte wird das Schuldverhältnis in Frage und Antwort abgeschlossen, 
wenn ■wir verabreden (stipulicrcn), daß uns etwas gegeben werden oder ge­
schehen soll.

(D.44.7.2)
Derselbe (das heißt GAIUS) im dritten Buch „Einweisungen”: (pr) Durch 
Einverständnis entstehen Schuldverhältnisse bei Käufen, Mieten, Gesell­
schaften, Aufträgen. (1) Wir sprechen aber deswegen davon, daß in diesen 
Fällen das Schuldverhältnis durch Einverständnis eingegangen wird, weil 
keinerlei besondere Worte oder Schriften verlangt werden, sondern es genügt, 
daß diejenigen, die ein Geschäft tätigen, Übereinkommen. (2) Daher werden 
solche Geschäfte auch unter Abwesenden abgeschlossen, zum Beispiel durch 
Brief oder durch Boten. (3) Desgleichen wird in diesen Verträgen der eine dem

als junger Jurist täglich auscuiandersetzen sollte) oder über Goldenes (über wertvolles 
Wissen)”. Zu diesem Werk Nelson/David (wie zuvor), S. 294 ff.
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anderen auf das verbunden, was nach Güte und Billigkeit der eine dem anderen 
zu leisten hat.

(D.44.7.4)
GAIUS im dritten Buch „Goldenes”: Aus Delikt (Missetat) entstehen Schuld­
verhältnisse, zum Beispiel aus Diebstahl, aus Beschädigung, aus Raub, aus 
Persönlichkeitsverletzung (Injurie, inturi^ was alles von einer Gattung ist: 
denn diese bestehen bloß in einem Vorfall (rw), das heißt in der Missetat selbst, 
während ansonsten die Schuldverhältnisse aus Vertrag nicht bloß bei einem 
Vorfall entstehen, sondern auch mit Worten und durch Einverständnis.

III. Interpretation der Texte

1. Anlage von Grundbegriffen. Die mitgeteilte Titelüberschrift zeigt bereits, 
daß die Fragmente auf eine generelle Darstellung auf höchstem 
Abstraktionsniveau, auf die Vermittlung von Grundbausteinen zielen . Es 
geht um grundlegende Kennzeichnungen von Verbindlichkeiten und daraus 
erwachsenden Klagansprüchen. Konkrete Aufzählungen (D.44.7.2.pr) und 
eine Beschreibung des Darlehensgeschäfts (D.44.7.1.2), dienen beispielhafter 
Veranschaulichung, nicht der eigentlichen Vermitdung der besonderen Lehren 
zu den genannten Geschäften. Vielmehr sind die Einzelheiten zu den 
Rechtsgeschäften in je gesonderten Titeln zu suchen , was freilich nicht 
aus schließt, daß mancher Gedanke im corpas iuris civilis mehrfach auftritt , 
gelegentlich sogar mit demselben Textausschnitt.

14

15

16

2. Schuldverhältnis und Arten desselben. Auf der obersten 
Gliederungsebene steht der Begriff des Schuldverhältnisses, bildhaft 
ausgedrückt durch das Wort obligatiô  das heißt Verbindlichkeit17. Hinter dieser

14 Ähnlich C.4.10, ebenfalls mit der Überschrift De obligationibus et actionibus. Siehe ferner 
Institutiones lustiniani 3.13 (De obligationibitty und 1.4.6 (De actionibu .̂

15 Zum Beispiel für das Darlehen D.12.1 (De rebus creditis si certum petetur et de condictionep, 
für den Kauf D. 18.1 (De contrabenda emptione usw.) und D.19.1 (De actionibus empii venditip, 
für die Miete D.19.2 (Locaticondacti}.

16 Zum Beispiel Einstufung von Kauf und Miete als Konsensualverträge sowohl in 
D.44.7.2.pr als auch in D.19.2.1

17 Etwas umständliche Rechtfertigung der Verdeutschung von obligatio mit „Verbind­
lichkeit” von Carl Friedrich Ferdinand Sintenis  ̂ in: Carl Eduard Otto/Brutto Schilling/ Carl 
Friedrich Ferdinand Sintenis (Hrsg.), Das Corpus Juris Civilis in’s Deutsche übersetzt von 
einem Vereine Rcchtsgelchrter, Vierter Band, Leipzig, 1832, S. 572 f.



III. Interpretation der Texte 11

Wortwahl steht die Vorstellung, daß zwischen den (mindestens) zwei Personen 
ein Band (ligamentuni), gewissermaßen eine rechtliche Fesselung18 bestehe. Die 
Verbindung entsteht, so wird nun auf der zweiten Ebene differenziert, vor 
allem auf zwei Arten, nämlich durch Vertrag oder durch unerlaubte Handlung, 
und eine dritte Art sind die sonstigen Begründungen (D.44.7.1.pr)19.

18 1.3.13.pr: iuris vineuhtm.
19 Vier Elemente (spedes) zählt 1.3.13.2: Vertrag, Quasi-Vertrag (näher 1.3.27), Delikt 

(makfidum), Quasi-Delikt (näher 1.4.5). Auf zwei spedes komprimiert Gaius, Institutio- 
ncs, 3.88: Vertrag, Delikt (dedtiuni).

2,1 Eine weitere Gruppe hatten die Litteralobligationcn dargestellt, entstehend aus dem 
Eintrag ins Hausbuch; siche 1.3.13.2; Gains, Institutiones, 3.89. Jedoch bezeichnet 
1.3.21 sic als nicht mehr gebräuchlich.

21 Näher 1.4.1.1 ff., D.47.2 (Defurtis).
22 Näher 1.4.3 (De lege Aquilid).
23 Näher 1.4.2 (V i bonorum raptorum)-, D.47.8 (1-7 bonorum raptorum et de turbdy, C.9.33 (Id  

bonorum raptorum).
24 Näher 1.4.4 (De iniurüs)-, D AI. 10 (De iniitriis etfamosis libellis)-, C.9.35 (De iniuriip.
25 Siehe auch I.4.1.pr; Gaius, Institutiones, 3.182. Ferner D.47.1 (Deprivates delictis).
26 Wobei zu beachten wäre, daß der sehr vielfältige Begriff der Kondiktion im römischen 

Recht auch den vertraglichen Bereich oder den deliktischen treffen kann. Siehe 
Rückforderung einer Darlehenssumme mittels actio certae creditae pecuniae (condictio certi) 
in D.12.1,9.pr und 4; Hcrausvcrlangen des Diebesgutes mit condictio ex causafurtiva bei 
D.12.1.9.1. und D.13.1.

3. Vertragliche Schuldverhältnisse. Die auf der zweiten Ebene 
zusammengestellten drei Arten von Schuldvcrhältnissen vereinigen nicht nur 
aufzählcnd je Gleiches unter sich. Vielmehr stellen sie neue Gattungsbegriffe 
dar: Auf einer dritten Ebene sind die vertraglichen Schuldverhältnisse 
gegliedert in Realobligationcn, VerbalobHgationen und Konsensual- 
obligationen (D.44.7.1.1)20. Die deliktischen Schuldverhältnisse lassen sich 
aufteilen in die beispielhaft aufgeführten Tatbestände Diebstahl21, 
Beschädigung22, Raub23 und Persönlichkeitsverletzung24 (D.44.7.4)25, was sich 
nicht als abschließende Auffächerung versteht (man kann also mutmaßlich 
noch weitere Elemente aufzählen). Zur Gruppe der sonstigen 
Verbindlichkeiten machen die Textauszüge keine weiteren Angaben. Wollte 
man dem an anderen Stellen nachgehen, wäre etwa herauszufinden, ob 
hierunter die Geschäftsführung (negotiorum gestio) fällt oder die Rückforderung 
nach Bereicherung aus rechtsgrundloser Zuwendung (condictio)26.
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4. Einzelne Verträge, Die auf der dritten Ebene gesammelten Arten von 
Obligationen sind nicht sämtlich ihrerseits neue Gattungsbegriffe für eine 
vierte Ebene. Zwar bilden die Verträge aus Vorfall, aus Worten oder aus 
Konsens (D.44.7.4) je verschiedene Gattungen. Ob aber die einzeln benannten 
Delikte als Ausgangspunkte weiterer Unterteilung verwendet werden können, 
erscheint zumindest als zweifelhaft. Ausdrücklich heißt es: Die aufgezählten 
Delikte sind allesamt von einer Gattung (eben mit dem Oberbegriff „Missetat“ 
oder „Delikt“), weil bei ihnen die Verbindlichkeiten immer aus einem Vorfall 
(re) entstehen (D.44.7.4)27. Sie haben jedenfalls innerhalb des vorliegenden 
Gedankengangs keine weitere Untergliederung, sondern sind in ihrer 
Auffächerung allein Artbegriffe. Das schließt nicht gänzlich aus, daß in anderen 
gedanklichen Zusammenhängen aus einem Delikt ein Gattungsbegriff wird, 
unter dem dann verschiedene Begehungs weisen und Umstände ausgebreitet 
werden. Doch spielt das offenbar für die hier anstehende Ordnung der 
Obligationen keine Rolle. Den in drei Varianten (also nicht allein aus Vorfall) 
erscheinenden Verträgen hingegen sind bereits in den vorliegenden 
Quellenabschnitten auf vierter Ebene verschiedene Arten von Geschäften 
zugeordnet:

27 Siehe auch I.4.1.pr.; Gaius, Instituriones, 3.182.
2H Siche auch I.3.14.pr; Gaius, Institutiones, 3.90.
29 Desgleichen 1.3.15.pr.
30 Ebenso I.3.22.pr, Gaius, Institutiones, 3.135.
31 Sowie 1.3.22.1; Gaius, Institutiones, 3.136.
32 Siehe D.45.1 (De verborum obligationibus)-, 1.3.15.1; Gaius, Institutiones, 3.92.

Als Realvertrag erscheint die Darlehensvergabe (D.44.7.1.2)28. Zu den 
Verbalkontrakten ist den vorliegenden Auszügen zumindest die Einteilung in 
Verträge über Gaben (dari) und Verträge über Geschehen (ßen) zu entnehmen 
(D.44.7.1.7)29. Unter den Konsensualverträgen werden Kauf, Miete, 
Gesellschaft und Auftrag genannt (D.44.7.2.pr)30. Ob alle diese Nennungen 
jeweils abschließend sind, läßt sich ohne weiteres Quellenstudium nicht sagen. 
Für den Konsensualvertrag deutet allerdings die Wendung „in diesen Fällen” 
(istismodis) beiD.44.7.2.131 auf Vollständigkeit hin. Beim Verbalkontrakt dürfte 
kaum ein Vertragsinhalt nicht mit „Gabe” oder „Geschehen” faßlich sein. 
Vielmehr scheinen diese beiden Fälle ihrerseits Gattungsbegriffe zu einer 
fünften Gliederungsebene darzustellen. Die genauen Formulierungen des im 
Verbalkontrakt erforderlichen Wortwechsels — zum Beispiel mit der Frage 
„Versprichst du ...?” („... spondes?”) und der Antwort „Ich verspreche es.” 
(„Spondeo.”) — sind nicht innerhalb dieser generellen Ausführungen, sondern 
anderwärts zu suchen32. Erst auf einer fünften Ebene wären Arten von
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Stipulationen betreffend „Geben“ oder betreffend „Geschehen“ (wenn man 
diese Zweiteilung auf der vierten Ebene vornahm) aufzufächern.

Schließlich ist zu erwarten, daß manches Geschäft sich auf mehrere der drei 
Weisen abschließen läßt. Was ich durch Einverständnis ohne bestimmte 
Förmlichkeiten an Gesprochenem oder Geschriebenem (D.44.7.2.1)33 und 
daher auch auf Distanz (D.44.7.2.2)34 zum Vertrag erheben kann, ist vermut­
lich auch durch förmliches Geschäft, also mittels Stipulation regelbar (dann 
freilich nur unter Anwesenden). Auch diese Frage ist indessen nicht allein mit 
Hilfe der vorliegenden Auszüge zu klären.

33 Siehe auch L3.22.1; Gaius, Institutiones, 3.136.
34 Siehe auch 1.3.22.2; Gaius, Institutiones 3.136. Die Einschaltung eines Boten ist nicht 

mit Stellvertretung zu verwechseln. Stellvertretung war im römischen Recht nicht als 
allgemeines Instrument entwickelt.

35 Hingegen hielt das mittelalterliche kanonische Recht jeden Vertrag, auch das nicht 
lypgercchlc pactum nudum für verbindlich. Siche Liber extra 1.35.1: Dixerunt universi: 
Pax servetur,pacta custodiantur. Alle Welt sagt: Friede wahre man, Verträge achte man. 
Ausgabe des laber extra (Decrctalcs Grcgorii IX.; aus dem Jahre 1234) in: Aentilius 
Tudonicus Pichterus! Aemilius Friedberg (Herausgeber), Corpus Iuris Canonici, Pars 
Secunda: Decretalium CoLLectiones, Graz, 1959, Spalten 1 ff. Vom kanonischen 
Recht aus durchdrang die Annahme einer Verbindlichkeit jeglicher Absprache im 
Laufe der Neuzeit auch das gemeine Recht; siehe Klans-PeterNan^, Die Entstehung 
des allgemeinen Vertragsbegriffs im 16. bis 18. Jahrhundert, München, 1985.

5. Beliebige Verträge? Insgesamt entsteht ein begriffslogisches Gebäude, das 
in antiker philosophischer Tradition Abstraktion aus Ordnung des Konkreten 
gewinnt. Die höheren Begriffe sind darum nicht beliebig benutzbare 
Rechtsinstitute, sondern nur Verständnishilfe im allgemeinen und 
Entscheidungshilfe bei der Beurteilung von literarisch-fiktiv oder in einem 
Rechtsstreit aufgeworfenen Rechtsfragen im besonderen. Vor allem darf der 
Leser sich nicht 2u dem Schluß verleiten lassen, dem abstrakten Begriff des 
Vertrages {contractup entspreche die Möglichkeit, beliebige Verträge 
abzuschließen. Der Abschluß eines gültigen Vertrages setzt die Einpassung der 
Absprache in einen überlieferten Vorrat anerkannter Vertragsinhalte voraus. 
Nur behutsam hatte sich dieser Bestand durch die Rechtsprechung, unter der 
klagenanerkennenden Tätigkeit des Prätors, fortentwickelt. Die Vorstellung 
eines im Rechtsleben einsetzbaren Vertrages an sich, eines pactum  nudum, war 
dem antiken römischen Recht fremd geblieben.35 Das einzelne 
Schuldverhältnis ist an vorgeprägte Typen gekoppelt.

Für das Geschäftsleben müssen sich daraus allerdings nicht notwendig 
ernste Hemmnisse ergeben haben. Wenn Typen genügend weit zugeschnirten 
sind und der Bestand an nach und nach zugelassenen Neuerungen hinreichend
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groß ist, besteht praktisch völlige Vertrags Freiheit. Bei der Stipulation kommt 
es hauptsächlich darauf an, einen korrekten Wortwechsel zu vollführen, und 
nicht darauf, worüber der Wortwechsel geschieht. „Geben” und „Geschehen” 
(dari fierive in D.44.7.1.736) sind universell einsetzbare Inhalte. Dieselbe 
Offenheit begegnet beim Konsensualvertrag, wo letztlich die In­
haltsbestimmung nach Güte und Billigkeit (ex bono et aequo in D.44.7.2.337) 
erfolgt, das heißt nach Treu und Glauben (ex bona fde'^f.

36 Siche auch 1.3.15.pr.
37 Siehe auch 1.3.22.3; Gaius, Institutiones 3.137.
3S Siehe zum Beispiel betreffend Kauf D.19.1.1.1.

IV. Vergleich mit dem heutigen deutschen bürgerlichen Recht

1. Wesen von Schuldverhältnissen. Das heutige Schuldrecht ist von einem 
System durchdrungen, das größte Ähnlichkeit mit der römischen Ordnung 
aufweist. Auf derselben Abstraktionshöhe wie der Begriff obligatio in 
D.44.7.1.pr steht der Begriff des Schuldverhältnisses als der Befugnis, eine 
Leistung anzu fordern, in § 241 Abs. 1 Satz 1 BGB. § 241 BGB verzichtet nun 
allerdings darauf, lehrhaft die nächste Gliederungsebene unter dem 
Gesichtspunkt der Entstehung des Schuldverhältnisses auszufüllen. Der Leser 
erfahrt lediglich, daß geschuldete Leistung sowohl Tun als auch Unterlassen 
sein kann (§ 241 Abs. 1 Satz 2 BGB) und daß ein Schuldverhältnis zur 
Rücksichtnahme verpflichten kann, ohne daß dies nachgerade als Hauptpflicht 
im Mittelpunkt des Schuldverhältnis stehen müßte (§ 241 Abs. 2 BGB).

2. Rechtsgeschäftliche und andere Verbindlichkeiten. Die Frage nach der 
Entstehung von Schuldverhältnissen führt unmittelbar zu anderen, die 
einzelnen Schuld Verhältnisse regelnden Stellen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(und anderer Gesetze). Dabei entdeckt man rechtsgeschäftliche 
Verbindlichkeiten (zum Beispiel Kauf nach §§ 433 ff. BGB, Miete nach §§ 535 
ff. BGB), deliktische Verbindlichkeiten (zum Beispiel aus Verletzung eines 
Rechtsgutes nach § 823 Abs. 1 BGB oder aus Halten eines Kraftfahrzeuges 
nach § 7 Abs. 1 StVG) und sonstige Verbindlichkeiten (zum Beispiel aus 
Geschäftskontakt vor einem Vertrag nach § 311 Abs. 2 BGB, aus 
Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677 ff. BGB oder aus rechtsgrundlo­
ser Zuwendung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB). Üblicherweise nimmt 
man heute allerdings auf der ersten Gliederungsstufe unterhalb des Begriffs der 
Schuldverhältnisse keine Dreiteilung, sondern eine Zweiteilung vor. Dann 
stehen den rechtsgeschäftlichen die gesetzlichen Schuldverhältnisse gegenüber.
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Letztere kann man im nächsten Schritt ihrerseits entweder in deliktische und 
sonstige einteilen, um anschließend die sonstigen gesetzlichen Verbind­
lichkeiten aufzufächern; oder man wird direkt unterhalb der Kategorie der 
gesetzlichen Schuldverhältnisse alle Fälle (einzeln oder in ihrerseits teilbaren 
Gruppen) auf führen. Ob man Schuldverhältnisse aus Anbahnung oder Auf­
lösung einer rechtsgcschäftlichen Verbindlichkeit schon oder noch den 
rechtsgeschäftlichen Schul dverhäl missen oder aber den sonstigen Schuldver­
hältnissen zurechnen muß, mag hier dahinstchen.

3. Einteilung der rechtsgeschäftlichen Verbindlichkeiten. A uf dritter 
Ordnungsebene lassen sich die rechtsgeschäftlichcn Verbindlichkeiten in 
solche aus Vertrag und solche aus anderem Rechtsgeschäft unterteilen (mit 
oder ohne Einbeziehung der Anbahnung oder Auflösung, wie zuvor erwähnt). 
Diese Einteilung ist § 311 Abs. 1 BGB abzulesen, wo der Vertrag als der 
Regelfall, die sonstige Begründung eines Schuldverhältnisses aus 
Rechtsgeschäft als Ausnahme erscheint. Zu den Ausnahmen zählen bei­
spielsweise die einseitigen Rechtsgeschäfte der Auslobung (§ 657 BGB) oder 
des testamentarischen Vermächtnisses (§§ 1939, 2147 ff. BGB).

Eine weitere Differenzierung, entweder noch auf derselben Ebene oder auf 
nächsttieferer Ebene unterhalb des Gattungsbegriffes „Verträge”, scheint auch 
heute noch diejenige zwischen Konsensualvertrag und Realvertrag sein zu 
können. In den allermeisten Fällen genügt unstreitig der Vertragschluß (§§ 145 
ff. BGB), um das vertragliche Schuldverhältnis zu erzeugen. Nicht etwa liegt 
beispielsweise ein Kauf erst dann vor, wenn die gewünschte Ware geliefert und 
bezahlt ist. Es ist geradezu Wesen von Schuldverhäl missen, daß sie sich in die 
Zukunft richten, ein Soll jenseits des Ist aufbauen. Mit der Übereinkunft ist das 
Geschäft abgeschlossen. Die Schuldverträge heutigen Rechts sind prinzipiell 
Konsensualverträge.

Manchmal aber scheint doch ein Vollzugselement erforderlich zu sein, 
ohne das der Vertrag noch keine Rechtswirksamkeit entfaltet. So gilt die so­
genannte Handschenkung erst mit ihrer Ausführung (§ 518 Abs. 2 BGB), der 
mündliche Grundstücksverkauf erst mit Auflassung und Eintragung ins 
Grundbuch (§ 311b Abs. 1 Satz 2 BGB). Indessen handelt es sich bei der 
Handschenkung nicht um ein anderes Geschäft als bei der gemäß 
§518A bs. 1 Satz 1 BGB notariell beurkundeten Schenkung, beim mündlichen 
Grundstücksverkauf nicht um ein anderes Geschäft als beim gemäß § 311b 
Abs. 1 Satz 1 BGB notariell beurkundeten. Vielmehr geht es hierbei um eine 
wiederum andere (auf der dritten Ebene oder darunter geschehende) 
Einteilung der Rechtsgeschäfte oder der Verträge, nämlich in formbedürftige 
einerseits und formfreie andererseits.
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Das Darlehensgeschäft wird jedenfalls heute nicht mehr als Muster eines 
Realvertrages gelten können. Bis zur Schuldrechtsmodernisierung (das heißt: 
vor dem 1. Januar 2002) war zwar nicht sicher, ob nicht der Darleh ensvertrag 
(Geld und vertretbare Sachen gleichermaßen betreffend) ein Realvertrag sei. 
Darauf schien zu deuten, daß § 607 Abs. 1 BGB alter Fassung die 
Erstattungspflicht an den Empfang des Geldes beziehungsweise der 
vertretbaren Sache anknüpfte. Das Darlehens versprechen wäre dann nur 
Vorbereitung des Darlehen svertrages gewesen. Ebensogut ließ sich aber schon 
damals der Empfang als weiteres Tatbestandsmerkmal jenseits des 
Vertragsschlusses auffassen, so wie man es beispielsweise auch mit der 
Fälligkeit tut. Die Neufassung von § 488 Abs. 1 BGB (Gelddarlehen) und von 
§ 607 Abs. 1 BGB (Sachdarlehen) zum 1. Januar 2002 enthebt dieses Problems, 
da ausdrücklich schon die Hingabe des Geldes oder der Sache als Leistung aus 
dem Vertrag bezeichnet ist. Das Schuldverhältnis existiert also schon vor dem 
Vollzug.

Nicht fern liegt es allerdings, im Zusammenhang mit der Geschäftsfähigkeit 
ein Feld für den Realvertrag zu erkennen. Hierfür bieten sich die Ta­
schengeldgeschäfte nach § 110 BGB und die Alltagsgeschäfte des Geschäfts­
unfähigen nach § 105a Satz 1 BGB an. In beiden Fallen bezieht das Schuld­
verhältnis seine Wirksamkeit aus seinem Vollzug. Freilich ist damit nicht ein 
bestimmter Typ von Geschäften anderen Typen gegenüber hervorgehoben, 
sondern wie oben in der Formfrage kann im Grundsatz jeder Geschäftstyp bei 
Defiziten in der Geschäftsfähigkeit vom Konsensgeschäft zum Realvertrag 
werden. Auch handelt es sich dann nicht eigentlich um eine Einteilung der 
Obligationen nach der Art ihres Zustandekommens, so wie das römische 
Recht die Differenzierung nach der Art des Zustandekommens vor die Diffe­
renzierung nach dem Inhalt des Vertrages stellte. Vielmehr handelt es sich 
mehr um eine Einteilung der an ihnen beteiligten Personen nach ihrer 
Handlungsmacht. Man sieht hier, wie schon früher, daß Begriffsabstufungen 
oft keine ausschließlichen sind; die Stoffe lassen sich gleichzeitig nach 
verschiedenen Kriterien ordnen.

4. Konsens und Form. Alles in allem dürfte die Unterscheidung zwischen 
Konsensualverträgen und Realverträgen im heutigen Recht nicht mehr 
durchzuhalten sein. Wohl aber lebt die Unterscheidung zwischen consensu 
contrahere und verbis contrahere in der Unterscheidung zwischen formfreien und 
formbedürftigen Geschäften fort. Diese Unterscheidung trifft das Gesetz 
wiederum nicht in einer eigenen doktrinellen Vorschrift, sondern es regelt von 
Mal zu Mal, ob ein Geschäft einer bestimmten Form unterfällt oder nicht. Die 
allgemeinen Vorschriften über Wahrung der Form (§§ 125 bis 129 BGB) setzen 
voraus, daß anderwärts für ein bestimmtes Geschäft eine bestimmte Form des
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Konsenses vorgesehen ist. Außerdem kennt auch das heutige Recht, neben 
zahlreichen Formerfordernissen überhaupt, in einigen Geschäften das 
Erfordernis, ganz bestimmte Worte zu gebrauchen. Dies begegnet im Bereich 
der Verbrauchergeschäfte, die mit gewissen Angaben ausgestattet sein müssen, 
wie es zum Beispiel für Darlehensverträge in § 492 Abs. 1, Abs. 2 BGB oder 
für Tcilzcitwohnrcchievcriräge in § 484 Abs. 1 Satz 5 BGB vorgesehen ist. 
Ferner kann der Abschluß des Geschäfts auf Distanz eine eigene Kategorie 
ausmachen — und zwar ebenfalls dann, wenn es ein Verbrauchergeschäft ist. 
Es ist das Fernabsatzgeschäft nach §§ 312b bis 312e BGB.

5. Vertragsfreiheit. Schließlich besteht Einigkeit darüber, daß das Fehlen von 
Grenzen in §§ 241 Abs. 1, 311 Abs. 1 BGB zumindest im Lichte der 
allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) als gesetzliche Bereitstellung 
gänzlicher Freiheit in der Wahl von Vertragsinhalten zu verstehen ist. Die 
Parteien bestimmen nach ihrem Gutdünken den Gegenstand schuldrechtlicher 
Verträge — im Gegensatz zum beschränkten Vorrat sachenrechtlicher 
Positionen. Sollten zwischen den Parteien Meinungsverschiedenheiten 
auftreten, wird auch im Nachhinein möglichst die Vorstellung der Parteien (§ 
133 BGB) zu ermitteln und im übrigen das Leistungsbild nach Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die Verkchrssitte (§§ 157, 242 BGB) zu bestimmen 
sein.
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Schulwörterbuch, Wien/München (Hölder-Pichler-Tempsky/ Oldenbourg), 
1998 (nachgedruckt)
Taschenwörterbuch zum Corpus juris civilis, den Institutionen des Gaius und 
anderen römischen Rechtsquellen, 8. Aufl., Berlin (Schweitzer), 1971

Thesaurus Linguae Latinae, Volumen I [A-Amyzon], Lipsiae fTeubner), 1900; 
usw.
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b) Griechisch
Gustav Eduard 'Rensekr! Adolf Kaegi/ A. Clausing/ F  Eckstein/ H. Haas/ H. 
Schroff/ E  Wohleb, Griechisch-deutsches Schulwörterbuch, 15. Aufl., 
München/Leipzig (Saur), 1931 (nachgedruckt)

Wilhelm Gemoll/ Karl Vretska, Griechisch-deutsches Schul- und 
Handwörterbuch, 10. Aufl., München/Düsseldorf/Stuttgart (Oldenbourg), 
2006 (nachgedruckt)

Fran^ Passow/ Val Chr. Fr. Rost/ Friedrich Palm, Handwörterbuch der 
griechischen Sprache. Erster Band. Erste Abteilung. A-A, 5. Aufl., Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2008 (nachgedruckt); bis Zweiter Band. 
Zweite Abteilung. P-Q, 5. Aufl., Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft), 2008 (nachgedruckt)

7. Register

Otto GrademFt^ Heidelberger Index zum Theodosianus mit Ergänzungsband. 
A. Wortindex, a-ingressus, 3. Aufl., ohne Ort (Weidmann), 1977 (nachgedruckt)

Legum lustiniani Imperatoris Vocabularium. Novellae. Pars Latina. Tomus I. 
A - Competo, Milano (Cisalpino - La Goliardica), 1977; bis Tomus X. Suus - 
Zygocephala. Appendix, Milano (Cislpino - La Goliardica), 1979; Indices, 
Milano (Cisalpino - La Goliardica), 1977; Pars Graeca. Tomus I. Abarez - 
Bytharion, Milano (Cisalpino - La Goliardica), 1986; bis Tomus VII. Spelaion 
- Ophelimos. Appendix, Milano (Cisalpino - La Goliardica), 1989; Indices, 
Milano (Cisalpino - La Goliardica), 1984

Robert Mayr, Vocabularium Codicis lustiniani. I. Pars Latina, Hildesheim 
(Olms), 1965; II. Pars Graeca, Hildesheim (Olms), 1965 (nachgedruckt)

'Xaver Ochoa/ Aloisius Die^ Indices Titulorum et Legum Corporis Iuris Civilis, 
Roma (Commentarium pro Religiosis), 1965

Hugo Nicolini/ Franca Sinatti dAmico, Indices Corporis Iuris Civilis. Pars I. Index 
Titulorum, Mediolani (Giuffre), 1964; Pars II. Index Legum. Volumen 
primum. A-G, Mediolani (Giuffre), 1967; Pars II. Index Legum. Volumen 
secundum. H-P, Mediolani (Giuffre), 1967; Pars II. Index Legum. Volumen 
tertium. Q-Z, Mediolani (Giuffre), 1967; Pars III. Index Paragraphorum, 
Mediolani (Giuffre), 1970

Vocabularium lurisprudentiae Romanae. Tomus I. A-C, Berlin (Reimer), 1903; 
bis Tomus V. R-Z, Berlin (de Gruyter), 1939
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Pier Paolo lian^cchi, Vocabolario delle Istituzioni di Gaio, Torino (Bottega 
d’Erasmo), 1961

8. Indices interpolationum

Index Interpolationum Quae In lustiniani Digestis Inesse Dicuntur. Tomus I. 
Ad Libros Digestorum I-XX Pertinens, Weimar (Böhlaus), 1929; Tomus II. Ad 
Libros Digestorum XXI-XXXV Pertinens, Weimar (Böhlaus), 1931; Tomus 
III. Ad Libros Digestorum XXXVI-L Pertinens, Weimar (Böhlaus), 1935; 
Supplcmentum I. Ad Libros Digestorum I-XII Pertinens, Weimar (Böhlaus), 
1929

Index Interpolationum Quae in lustiniani Codice Inesse Dicuntur. Tomus In 
Quo Ea Commcntatur, Quae Viri Docti In Scriptis Ante Annum 1936 Editis 
Suspicati Sunt, Köln/Wien (Böhlau), 1969

9. Arbeitsanleitungen

Gerhard Dilcher, Der rechtsgeschichtliche Grundlagenschein, München (Beck), 
1979

Kari-Hein^ Schindler, Der rechtsgeschichtliche Grundlagenschcin und die 
Digestencxcgese, JuS 1990, 386 ff.

Hans Schlosser/ Frii^ Sturm/ Hermann Weber, Die rechtsgeschichtliche Exegese. 
Römisches Recht. Deutsches Recht. Kirchenrecht, 2. Aufl., München (Beck), 
1993

Uwe Wesel, Die Hausarbeit in der Digestenexegese. Eine Einführung für 
Studenten und Doktoranden, 3. Aufl., München (Kleist), 1989
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Abkürzungen

Abs. Absatz, Absätze

Aufl. Auflage

BGB Bürgerliches Gesetzbuch, vom 18. August 1896, RGBl. 1896, 
195, in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002, 
BGBl. I 2002, 42, berichtigt BGBl. I 2002, 2909 und BGBl. I 
2003, 738, zuletzt geändert am 12. Juli 2018, BGBl. I 2018, 
1151

BGBl. Bundesgesetzblatt

BGBl. I Bundesgesetzblatt, Teil I

C. Codex lusdnianus

D. Digesta

£ und folgender/folgende (Singular)/folgendes

ff. und folgende (Plural)

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, vom 23. 
Mai 1949, BGBl. 1949, 1, zuletzt geändert am 13. Juli 2017, 
BGBl. 12017, 2347

Hrsg. Herausgeber

I. Institutiones

JuS 

n. Chr.

Juristische Schulung (zitiert nach Jahr und Seite) 

nach Christi Geburt

Pr

RGBl.

principium

Reichs-Gesetzblatt

S. Seite, Seiten

StVG Straßenverkehrsgesetz (StVG), vom 19. Dezember 1952, 
BGBL I 1952, 837, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. März 2003, BGBl. I 2003,310, berichtigt BGBl. I 2003,919, 
zuletzt geändert am 17. August 2017, BGBL I 2017, 3202

usw.
“ »*/

und so weiter



Einführungen: Rechtswissenschaft

Peter Kreutz

Propädeutik
Rechtswissenschaften
KurzaNeitung zur Erstellung 
juristischer Seminararbeiten
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Peter Kreutz
Propädeutik Rechtswissenschaften
Kurzanleitung zur Erstellung juristischer Seniinararbeiten
Das Studium der Rechtswissenschaften stellt die Studierenden mindestens zweimal vor Herausforde­
rungen besonderer Art: Zunächst, wenn sie erstmalig einen Sachverhalt gutachterlich erörtern sollen 
und dann, wenn sie -  nachdem sie den sogenannten „Gut achten stil“ leidlich verinnerlicht haben -  
eine erste wissenschaftliche Arbeit in Form einer (propädeutischen) Seminararbeit verfassen sollen. 
Gerade bei der recht freien Form einer wissenschaftlichen Schrift sehen sie sich häufig vor Probleme 
gestellt: Probleme, aus welchen Teilen eine solche Arbeit bestehen soll. Probleme, welche Verzeich­
nisse erforderlich sind und wie sie aufzubauen sind. Probleme, wie eine solche Arbeit stilistisch zu 
gestalten ist. Probleme, wie eine Seminararbeit in einen Vortrag umgesetzt werden kann. Für derartige 
Problemstellungen versucht diese Kurzanleitung kompakten Rat zu geben.
Bd. 11,2011.64 S., 12,90€, br„ ISBN 978-3-643-11369-6

Peter Kreutz
Recht im Mittelalter
Grundzüge der Älteren europäischen Rechtsgeschichte -  Ein Studienbuch
Die Rechlsgeschichtc des Mittelalters wird gerade im deutschsprachigen Raum traditionell aus natio­
naler Sicht betrachtet, dargeslcllt und beschrieben. Dem Mittelalter selbst war der Begriff der Nation 
in unserem heutigen Verständnis fremd. Die Entwicklung des Rechts in jener Zeit knüpft an an die 
kulturelle Einheit des Abendlandes, die wesentliche Impulse aus dem Osten des Mittelmeerraumes 
erfahrt, aus Byzanz, Das vorliegende Buch versucht, die Geschichte von Recht im Mittelalter in ihrer 
europäischen Verflechtung zu erzählen und räumt dabei auch den politischen, sozialen, wirtschaftli­
chen und geistesgeschichtlichen Hintergründen Raum ein.
Bd. 10, 2. Auf!. 2013, 160 S., 19,90 € . br., ISBN 978-3-643-10705-3

L IT Verlag Berlin -  Münster -  Wien -  Zürich -  London
Auslieferung Deutschland / Österreich /  Schweiz: siehe Impressumsseite



Augsburger Schriften zur Rechtsgeschichte 
hrsg. von Prof, Dr. Christoph Becker (Universität Augsburg)

Stefan Müller
Aktiengesellschaftendes 19. Jahrhunderts
Faniilienuntemehmen zwischen Kapitalbedarf und Einflusswahrung
Bd.30, 2018,280 S„ 49,90 € , gb., ISBN 978-3-643-14049-4

Christoph Becker (Hg.)
Persönlichkeitsrecht und Persönlichkeit des Rechts
Gedächtnisschrift für Heinz Hübner (1914-2006)
Bd.29, 2017, 344 S , 59,90 € . gb., ISBN 978-3-643-13413-4

Britta Jilge
Kurkölnisches Erbrecht und ins commune
Bd. 28,2016, 208 S„ 39,90€, gb„ ISBN 978-3-643-13176-8

Catherine Jilek
Priorität im bayerischen Konkurs seit der Frühen Neuzeit
Bd. 27, 2015, 262 S.. 39,90 € , gb., ISBN 978-3-643-12991 -8

Sebastian Bachmann
Rudolf Callmann
Leben und Wirken eines jüdischen Wettbewerbs- und Kartellrechtsexperten im
20. Jahrhundert
Bd. 26,2015,424S., 44,90€, gb., ISBN 978-3-643-12963-5

Christoph Becker; Peter Fassl (Hg.)
Die Höheren Kommunalverbände in Deutschland -  Modell der Zukunft
Tagung vom 19. bis zum 21. März im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee
Bd.25, 2018,352 S„ 44,90€, gb.. ISBN978-3-643-12919-2

Sabrina Birnbaum
Konkursrecht der frühen Augsburger Neuzeit mit seinen gemeinrechtlichen Einflüs­
sen
Bd.24, 2014,264 S., 44,90€, gb., ISBN 978-3-643-12685-6

Alexander Flechsig
Frühneuzeitlicher Erfindungsschutz
Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Reichsstadt Augsburg
Bd. 23, 2013, 232 S., 34,90 € , br„ ISBN 978-3-643-12213-1

David Georg
Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz
Die Entwicklung seit Schaffung des GmbH-Gesetzes im Jahre 1892
Bd.22, 2011,280S., 34,90 € , gb., ISBN978-3-643-11099-2

Abdellatif Dakkak
Der Kaufvertrag im marokkanischen und im deutschen Recht
Eine rechts vergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung des islamischen Rechts
Bd. 21, 2011,2165-, 39,90 € , gb., ISBN 978-3-643-10988-0

Markus Antonius Mayer
Der Kauf nach dem Augsburger Stadtrecht von 1276 im Vergleich zum gemeinen 
römischen Recht
Bd. 20,2009, 208 S-, 24,90 € , gb., ISBN 978-3-643-10370-3

L IT Verlag Berlin -M ünster- Wien -  Zürich -  London
Auslieferung Deutschland / Österreich / Schweiz: siehe Impressumsseite



Ökonomie und Recht -  Historische Entwicklungen in Bayern. 6. Tagung der Gesell­
schaft für Bayerische Rechtsgeschichte am 4. und 5. Juli 2008 in Augsburg 
Herausgegeben von Christoph Becker und Hans-Georg Hermann im Auftrag der Baye­
rischen Gesellschaft für Rechtsgeschichte. Gewidmet Dr. Hans Schlosser, emeritiertem 
Universitätsprofessorin Augsburg, zur Vollendung seines 75. Lebensjahres am 29. Juli 
2009
Bd. 19, 2009.208 S„ 34.90 €, gb.. ISBN 978-3-643-10116-7

Peter M. Bauer
Der Insolvenzplan
Untersuchungen zur Rechtsnatur anhand der geschichtlichen Entwicklung
Bd. 18, 2009,424 5.. 54,90 €, gb.. ISBN 978-3-643-10115-0

Evelyn Bezler
Die Bedeutung des Stammkapitals für die GmbH
Eine rechtswissenschaftliche Untersuchung anhand der Entstehungs- und Entwicklungs­
geschichte der GmbH, der dogmatischen Grundlagen und der praktischen Funktion des 
Stammkapitals
Bd. 17, 2009, 272 5., 24.90 €, br„ ISBN 978-3-643-10114-3

Sascha Spiegel
Einführung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in das deutsche und Schwei­
zer Recht
Bd. 16, 2010, 176S., 29,90 € , gb., ISBN 978-3-643-90001-2

Sabrina Rückert
Die Einführung der obligatorischen Buchführung
Eine rechtshistorische Untersuchung über die Anfänge und die Entwicklung des Bilanz­
rechts in Frankreich und Deutschland
Bd. 15, 2009, 216 5., 34,90 €, gb.. ISBN 978-3-643-10003-0

„Consvetvdines almae Reipublicae Augustanae“ von Matthaeus Laimann und Georg 
Tradel mit „Notwendigs Bedenckhen“ von Georg Tradel
Eine Zusammenstellung Augsburger Stadtrechts mit einer Denkschrift zu seiner Reform 
vom Ende des sechzehnten Jahrhunderts (Handschrift der Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg 2° Cod. Aug. 168). Herausgegeben und bearbeitet von Christoph Becker 
Bd. 14, 2009, 136 5., 29,90 €, gb., ISBN978-3-8258-1859-3

Birgit Susanne Müller
Kreditgenossenschaften in Bayern
Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung der Kredit vergäbe, der Kreditsicherung und der 
Kreditabwicklung von den Anfängen bis 1914
Bd. 13, 2009,400 S„ 54,90€, gb., ISBN 978-3-8258-1809-8

Michael Pils
Die rechtsgeschichtliche Entwicklung der Brandstiftung
Ein Beitrag zum Umgang mit Gefahren
Bd. 12, 2010,624 S., 79,90 € , br.. ISBN 978-3-8258-1538-7

Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels
Vorlesungen des Herrn Geheimen Staatsraths Daniels über das Statutar Recht von Khur 
Köln Stadt Köln und Jülich und Berg, im Jahre 1800 zu Köln gehalten. Eine Vorlesungs­
nachschrift (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 5 P 233). Herausgegeben und bearbei­
tet von Christoph Becker
Bd. 11.2009, 1205.. 24,90€, gb., ISBN 978-3-8258-1497-7

LIT Verlag Berlin -  Münster -  Wien-Zürich -  London
Auslieferung Deutschland / Österreich / Schweiz: siehe Impressumsseite



Volker von Danckelmann
Aus- und Absonderung im deutschen Konkursrecht
Eine Untersuchung über die Entwicklung des Verständnisses von Verwaltung und Verwer­
tung fremdrechtbelasteter beweglicher Sachen und Immobilien im deutschen Konkurs- 
recht seit 1855
Bd. 10, 2008,368 S„ 44,90«, gb., ISBN 978-3-8258-1431-t

Peter Kreutz
Romidee und Rechtsbild in der Spätantike
Untersuchungen zur Ideen- und Mentalitätsgeschichte
Bd.9, 2008, 384 S., 44,90 € , gb., ISBN 978-3-8258-1423-6

Nicole Reisinger-Selk
Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels (1754-1827)
Leben und Werk — Ein Jurist in drei Zeitaltern
Bd.8, 2008,376S., 39,90€, gb., ISBN978-3-8258-1281-2

Christiane E. Vollmershausen
Vom Konkursprozess zum Marktbereinigungsverfahren
Das deutsche Konkursverfahren vom Jahr 1700 bis heute -  Eine exemplarische Untersu­
chung
Bd. 7, 2007, 392 S., 39,90 € , gb., ISBN 978-3-8258-0819-8

Katharina von Ciriacy-Wantrup
Familien- und erbrechtliche Gestaltungen von Unternehmen der Renaissance
Eine Untersuchung der Augsburger Handelsgesellschaften zur frühen Neuzeit
Bd. 6, 2007,400 S., 39,90 € , gb„ ISBN 978-3-8258-0357-5

Silke Pettinger
Vermögenserhaltungund Sicherung der Unternehmensfortführung durch Verfügun­
gen von Todes wegen
Eine Studie der Frühen Augsburger Neuzeit
Bd. 5, 2007, 296 S„ 29,90 € . gb„ ISBN 978-3-8258-0076-5

Hans-Peter Philipp Anlauf
Vorgänger der Restschuldbefreiung nach heutigem Insolvenzrecht
Von der landwirtschaftlichen Entschuldungsgesetzgebung der Weimarer Republik über die
NS-Schuldenbereinigungzur heutigen Restschuldbefreiung
Bd.4, 2006, 480 S., 34,90 € , gb„ ISBN 3-8258-9170-4

Christian Strasser
Der Aufstand im bayerischen Oberland 1705— Majestätsverbrechen oder Heldentat?
Eine Untersuchung der Strafprozesse gegen die Anführer der in der „Mordweihnacht von 
Sendling“ gescheiterten Erhebung
Bd. 3, 2005, 352 S„ 29,90€, br., ISBN 3-8258-8623-9

Stephan Schill
Der Einfluß der Wettbewerbsideologie des Nationalsozialismus auf den Schutzzweck 
des UWG
Bd. 2, 2004, 112 S„ 14,90«, br., ISBN 3-8258-8235-7

Michael Spann
Der Haftungszugriff auf den Schuldner zwischen Personal- und Vermögensvoll­
streckung
Eine exemplarische Untersuchung der geschichtlichen Rechtsquellen ausgehend vom Rö­
mischen Recht bis ins 21. Jh, unter besonderer Berücksichtigung bayerischer Quellen
Bd. 1,2004, 336 S„ 29,90 € , gb., ISBN 3-8258-7718-3
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Historische Rechtsvergleichung ist für Verständnis und 
Fortentwicklung des geltenden Rechts unerläßlich. Diese 
Schrift will Hilfestellung zur Erschließung der Aussagen des 
Römischen Rechts als der Wurzel heutigen Rechts geben.
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